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Anlage

Sehr geehrte Damen und Henen,

beigefügt erhalten Sie den gemeinsamen Erlass des SMUL und des
SMWA zu der vielfach umstrittenen und oft ungeklärten Problematik der
Zuständigkeit für Straßengräben.

Dem Erlass ging eine intensive, breit geführte Diskussion mit mehreren
Abstimmungsrunden voraus, den daran Beteiligten möchte ich an dieser
Stelle ausdrücklich für lhre Mitarbeit und die zahlreichen Anregungen und
Hinweise danken. Der Entwurf wurde nach der Vorstellung auf den Regio-
nalkonferenzen Abwasser 2010 und der anschließenden Anhörung der
kommunalen Spitzenverbände noch einmal überarbeitet sowie die Anlagen
zur Verdeutlichung der verschiedenen Varianten umgestaltet.

Die Landesdirektion Sachsen wird gebeten, die unteren Wasserbehörden
sowie die Träger der Abwasserbeseitigungspflicht von dem Erlass zu unter-
richten.

Mit freundlichen Grüßen
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Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis- bzw. Gemeindestraßen
Zuständ i gkeit ftir Einleitgenehm i g u n gen u nd Unterhaltu n g

Gemeinsame Handlungsempfehlung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt
und Landwirtschaft (SMUL) und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr (SMWA)

Aufgrund verschiedener Anfraþen - auch im Rahmen der Regionalkonferenzen Abwasser -
zurZuständigkeit für die Erteilung von Einleitgenehmigungen und zur Unterhaltung von Stra-

ßengräben werden zur Sichersteltung einer einheitlichen Verwaltungspraxis und eines ein-
heitliihen Vollzugs durch die Behörden des Freistaates Sachsen und der kommunalen Auf-
gabenträger durch das SMUL und das SMWA folgende Anwendungshinweise gegeben.

Ergänzend wird auf den Erlass des SMUL vom 09.04.2008 zum Umgang mit sog. ,,Bürger-
meisterkanälen" (Az. : 41 (43){951 .121 4) hingewiesen.

l. Vorbemerkung:

Die Beseitigung von häuslichem Abwasser erfolgt im Freistaat Sachsen im ländlichen Raum

zum Teil durch Entwässerung von Anliegergrundstücken mittels Kleinkläranlagen (KKA) in
sog. Straßenentwässerungsgräben. Ebenso erfolgt zum Teil eine Einleitung von Nieder-

scñlagswasser, das im Bereich von bebauten oder künstlich befestigten Flächen gesammelt

wird und abfließt, in diese Straßengräben. Diese Situation ist insbesondere historisch be-

dingt, da zu DDR - Zeiten ftir diese Abwässer oftmals keine anderweitigen Entsorgungsmög-

lichkeiten (Versickerung; Anschluss an zentrale Anlagen; Abwassereinleitung in Teilortska-

nalisation oder Gewässer) bestanden und nachträglich auch nicht geschaffen werden konn-

ten. ln der Regel bestehen weder fiir die Straßenentwässerungsgräben noch für die darin

einleitenden Kl(A wassenechtliche Erlaubhisse oder sonstige Gestattungen, sondern es er-

folgt die Einleitung aufgrund von Duldung. Es besteht Handlungsbedarf, da sichergestellt
werden muss, dass auch diese Kl(A

. fristgemäß an den geseElich geforderten Stand der Technik angepasst werden und

. die FördervorausseEung nach Fördenichtlinie SWW2009 (,wasserrechtliche Zulas-
sung")erfüllen.

ll. Rechtslage:

1. Gemäß g 56 Satr I WHG in Verbindung mit $ 63 Abs. 2Satz 1 SächsWG obliegt den

Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht (= Beseitigungspflichtige) u$ den Ab-

wasserezeugem (= Überlassungspflichtige) die Abwasserüberlassungspflicht (S 63

Abs. 5 Satz 1 SächsWG). Die Gemeinden können sich zur Aufgabenerfüllung zu

(Abwasser-)Zweckverbänden (AZV) zusammenschließen (SächsKomZG, S 63 Abs. 3
Satz 2 SächsWG) und sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter (Erfüllungsgehilfen)

bedienen (g 56 SaE 3 WHG). Die Abwasserbeseitigungspflicht der GemeindenlþAl
(= abwasserbeseitigungspflichtige Körperqchaft) besteht solange und soweit diese

nicht kraft Gesetzes (g 63 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SächsWG) oder auf Antrag durch

Entscheidung der zuständigen unteren Wasserbehörde ($ 63 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 bis

3 SächsWGlenttällt.1

t Fi¡r die Beseitigung häuslichen Abwassers sowie gesammelten Niederschlagswassers mittels Stra-
ßenentwässerungsgräben sind v- a. die Regelungen des S 63 Abs. 6 SaÞ 1 Nr. 4 und Satz 2 Nr. 1

und 3 SächsWG relevanl



Die Abwasserbeseitigungspflicht der Kommune und die Abwasserüberlassungspflicht
des Abwasserezeugers entfällt insbesondere nach $ 63 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4
SächsWG, wenn ftir das Abwasser eine Erlaubnis zur Einleitung in ein Gewässer
nach $ 57 Abs. I WHG erteilt worden ist.

Unter den Vo¡:ausseEungen des $ 63 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und 3 SächsWG kann die
zuständige untere Wasserbehörde auf Antrag die Abwasserbeseitigungspficht der
Kommune und die Abwasserüberlassungspflicht des Abwasserezeugers beenden.

Die Abwasserbeseitigungspflicht liegt dann bei dem Abwasserezeuger ($ 63 Abs. 6
Satz 3 SächsWG).

Für das von öffentlichen Verkehrsflächen abfließende Niederschlagswasser liegt die
Abwasserbeseitigungspflicht gem. S 63 Abs. 6 SaE I Nr. 1 in Verbindung mit Satz 3
SächsWG im Außenbereich und im ländlichen Raum beidem Straßenbaulastträger.

Straßengräben oder -mulden sind gemäß $ 1 Abs. 4 Nr. 1 Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) und g 2 Abs. 2 Nr. 1a Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) Bestandteile
der öffentlichen Straßen. Sie werden in Form offener Gerinne (zum Teil streckenwei-
se venohrt) neben der Straße geführt und dienen allein (oder zumindest überwie-
gend) deren Entwässerung (Widmungszweck). Andere Bezeichnungen sind ,,Stra-
ßenseitengräben" ($ 2 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG) und ,Straßen-
entwässerungsgräben" ($ 1a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Sächsisches Wassergesetz -
SächsWG), die denselben Sachverhalt umschreiben. lm Folgenden wir{ daher stets
der Begriff 

"Straßengraben" 
verwendet.

Auf Straßen(entwässerungs)gräben als Bestandteile von Straßen sind gem. $ 1a

Abs. 2 SaÞ 1 Nr. 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) ausdrücklich die ffir Ge-
wässer geltenden Bestimmungen des SächsWG und des WasserhaushaltsgeseEes
(WHG) nicht anzuwenden, soweit der Straßengraben von ,wasserwirtschaftlich unter-
geordneter Bedeutung" ist ($ 1a Abs. 2Satz2 SächsWG). Diese Beurteilung ist durch

die zuständige untere Wasserbehörde vozunehmen.

Bei wasserwirtschaftlich unterqeordneter Bedeutunq, gelten am Auslauf des Straßen-
grabens bz¡r. beiVersickerung von Abwasser aus dem Straßengraben, in den nicht
nur Niederschlagswasservon der Straße abfließt, sondem auch häusliches Abwasser

Anforderungen nach S 57 WHG in Verbindung
sich um Kleineinleitungen' handelt - $ 2 Klein-
aulastträger ist daher als Einleiter zu qualifizie-

ren und muss eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung bei der unteren Was-
serbehörde einholen.

Wird aufgrund der Vielzahl der Einleitungen von häuslichem Abwasser in den Stra-
ßengraben eine wasserwirtschaftlich unterqeordnete Bedeutunq verneint, stellt dieser
entweder ein künstliches Gewässer dar (so dass für die Einleitung aus Kleinkläranla-
gen eine wassenechtliche Erlaubnis erforderlich ist) oder de-facto eine "multifunktio-
nate" Abwasseranlage (so dass die Umwidmung in einen Mischwasserkanal erfolgen

soll).

Allein durch die Nutzung eines Straßengrabens auch zur Entwässerung von Grund-

stücken (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) verliert der Straßengraben nicht

a)

b)

2 Kleineinleitung = weniger als I m3 Schmuta¡rasser täglich, entspricht ca. 50 EW
3 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu den Anforderun-
gen an Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, über deren Eigenkontrolle und Wartung sowie deren

Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung) vom 19. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 281)



seine Eigenschaft als Bestandteil der Straße. Für einen derartigen (nöqlichen)
Wechsel der Funktion muss eine ausdrückliche Einigung zwischen dem Träger der
Straßenbaulast und dem Träger der Abwasserbeseitigungspflicht erfolgen, einherge-
hend mit der Widmunq als Einrichtunq zur Abwasserbeseitiqunq (s. u. Ziff. lll. Varian-
te 3, Anlage 5).

8. Die Unterhaltung von Straßengräben obliegt dem Träger der Straßenbaulast der
Straße, deren Bestandteil der Graben ist. Dies gilt auch innerhalb von Ortslagen. Zur
Rechtsträgerschaft und Zuständigkeit ftir die Unterhaltung und lnstandsetzung wird
auf Anlage 1 ven¡viesen. ln diesem Fall obliegt es den zuständigen Straßenbaulast-
trägern, die Benutzung derStaßengräben zu regeln.

9. Die Benutzung der Straßengrãben (insbesondere zur Abwassereinleitung aus Klein-
kläranlagen und Entwässerung von Dächern und versiegelter Flächen der Anlieger-
grundstücken) kann als 

"sonstige 
Benutzung" im Sinne des $ 23 Abs. 1 SächsStrG

durch die zuständige Behörde (d. h. Straßenbaulastträger vgl. Anlage 1) nach burger-
lichem Recht vertraqlich qereoelt werden (s. u. Ziff. lll. Variante 1, Anlage 3), wenn
die Benutzung den Widmungszweck (Straßenentwässerung) nicht beeinträchtigt.

10. Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag kann die (vollständige oder anteilige) Übertra-
quno der Unterhaltungslast oder (nur) bestimmte, einzelne Pflichten im Rahmen der
Unterhaltung auf die abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft (Gemeinde bzw.
Abwasserzweckverband) vereinbartwerden (s. u. Ziff. lll. Variante 1, Unterfall b, oder
Variante 2).

11. Unabhängig von der Verantwortlichkeit für die Straßengräben ist die Frage der Über-
wachung der Kleinkläranlagen. Diese Aufgabe obliegt nach $ 63 Abs. 1 Satz 3
SächsWG, $ 5 Abs. 2 S. 1 KleÍnkläranlagenverordnung den abwasserbeseitigungs-
pfl ichtigen Körperschaften.

12. Werden Ortsdurchfahrten von Bundes- und Staatsstraßen aus- oder neu gebaut
(grundhafter Ausbau) und im Zrge dessen der bisherige Straßengraben beseitigt, ist
die staatliche Straßenbauverwaltung angehalten, in der Regel die Einleitung von Ab-
wasser und Niederschlagswasser von Privatgrundstücken in die neu gebauten Ent-
wässerungsanlagen der Straße zu beenden. Die abwasserbeseitigungspflichtige Kör-
perschaft ist in diesen Fällen angehalten, die möglichen Alternativen der Abwasser-
beseitigung für den betreffenden Ortsteil (eigene Misch- oder Trennkanalisation, Teil-
ortskanalisation, Einleitung der Kleinkläranlagen in ein Gewässer, abflusslose Gru-
ben) zu prüfen und mittels Kostenvergleichsrechnung zu entscheiden, ggf. ist das
Abwasserbeseitigungskonzept entsprechend fortzuschreiben. Sie kann damit ihrer
Abwasserbeseitigungspflicht nachkômmen und die Entwässerung von Privat-
grundstücken (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sicherstellen. Die (weitere)
Benutzung der Straßenentwässerungsanlage für häusliches Abwasser sollte aus-
nahmsweise nur dann erfolgen, wenn die anderen Alternativen der Abwasserbeseiti-
gung für die betroffenen Grundstückseigentümer unzumutbar wären.

lll. Lösungsmöglichkeiten in der Praxis (Übersicht s. Antage 2):

Für den Umgang mit Straßengräben, in denen auch häusliches Abwasser und von privâten

Grundstücken abflíeßendes und gesammeltes Niederschlagswasser abgeleitet wird, ergeben
sich folgende Varianten. Die im konkreten Fall passende Variante ist jeweils vor Ort einver-
nehmlich zwischen betroffener Gemeinde, AZV, unterer Wasserbehörde und Straßenbau-
lastträger zu finden.
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Bei der Auswahl der Variante ist zu berrlcksichtigen, dass die dauerhafte Einleitung von
Schmutz- oder Niederschlagswasser von Privatgrundstücken in Straßengräben nur in Aus-
nahmefällen erfolgen sollte. Zunächst sind immer die anderen Möglichkeiten abzuwägen (2.

B. Versickerung auf dem Grundstück oder abflusslose Grubè, Teilortskanalisation, zentrale
Abwasserbeseitigung), so dass eine Benutzung des Straßengrabens nur in Betracht kommt,
wenn Alternativen für den Grundsttickseigentümer und KKA-Betreiber unzumutbar wären.

Das zunächst entscheídende Kriteríum ist das jeweils konkrete Verhältnis von Straßenent-
ryässerung und Beseitigung häuslichen Abwassers (= wasserwirtschaftliche Bedeutung).

1. Sind in dünn besiedelten Gebieten (im ländlichen Raum) nur vereinzelt private Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kt(A und/oder Ableitung von Niederschlagswasser) an den
Straßengraben angeschlossen und stellt dieser Abschnitt des Straßengraben sowohl im
Verhältnis zur Gesamtlänge des SEaßengrabens wie auch von der Menge des häuslichen
Abwassers gegenüber der Menge des von den Verkehrsflächen abfließenden Nieder-
schlagswassers einen untergeordneten Teil dar, so kann von einer wasserwirtschaftlich un-
teroeo rd n ete n Bedeutglrg ausgegangen werd en.

ln díesen Fällen ist folgende Variante I (zu den Einzelheiten s. u. Zifi. lV) möglich:

. Gestattung der Einleitung aus der KKA in den Straßengraben durch privatrechtlichen
Vertrag nach $ 23 Abs. 1 SächsStrG und

. anschließend wassenechtliche Befreiung gem. S 63 Abs. 6 SaE 2 Nr. 3 SächsWG

. sowie wassenechüiche Einleiterlaubnis für die Einleitung aus dem Straßengraben in
ein Gewässergem. $ 8Abs. 1, S 57 WHG.

2. Witd aufgrund der Viefzahl der Abwassereinleitungen (das häusliche Abwasser ganzer,

dicht besiedelter Straßenzüge wird über den Straßengraben entsorgt, es ist der Anschluss
weiterer Grundstücke zu erwarten; ggf. finden zusätzliche Einleitungen, z. B.Feldentwässe-
rung, statt) die ist anhand der all-
gemeinen'Krite reigenschaft erfüílt
oder eine Anlage darstellt (vgl. o. g. Erlass des SMUL vom 09.04.20082um Umgang mit sog.

,, B ü rgermeisterkanälen").

2.1 Wird die Gewässereigenschaft bejaht (Verbindung mit dem natürlichen Wasserhaushalt,
allenfalls teilweise venohrt), finden die für Gewässer geltenden Bestimmungen des WHG
und SächsWG Anwendung. Der Straßertgraben stellt damit ein künstliches Gewässer dar
(Variante 2,zuden Einzelheiten s. u. Ziff. lV).

Die Unterhaltungslast bestimmt sich nach $ 70 Abs. 1 Nr. 5 SächsWG. Die Wasserbehörde
ertei lt fü r d i e Abwassereinleitungen wasserrechtl iche Erlaubnisse.

2.2\m Falle einer Anlage (Vemeinung der Gewässereigenschaft) sollte aufgrund der geän-

derten Funktion (Schwerpunkt liegt de facto in der Beseitigung häuslichen Abwassers) eine
Umwídmung in eine öffentliche Abwasseranlage der abwasserbeseitigungspflichtigen Kör-
perschaft (Teilortskanalisation, Mischwasserkanal) erfolgen (Variante 3, zu den Einzelheiten
s. u. Ziff. lV).

Für die Straßenentwässerung gilt dann künftig $ 23 Abs. 5 SächsStrG. Die Einleitung von

Abwasser aus privaten Kleinkläranlagen wird durch die abwasserbeseitigungspflichtige Kör-
perschaft mittels Satzung geregelt.
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lV. Zu den Varianten im Einzelnen

Variante 1, Anlage 3

1. Es ist zunächst eine Gestattung durch den Straßenbaulastträger zu en¡virken. Dies
erfolgt gem. S 23 Abs. I SächsStrG durch privatrechtlichen Vertrag.

Entweder schließt der Straßenbaulastbäger selbst diesen Vertrag ab (Untérfall a)
oder
der Straßenbaulastträger ermächtigt4 Oie abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft als
Erfüllungsgehilfe, ,,im Namen des weiterhin zuständigen Straßenbaulastträgers" die einzel-
nen Abwassereinleitungen in den Straßengraben durch Gestattungen zu regeln und die Un-
terhaltung des Straßengrabens ganz oder teilweise durchzuführen (Unterfall b).

Für den Abschluss der Verträge mit den KKA-Betreibern gilt (für beide Untertälle):

(1) Der Abschluss eines Vertrages nach $ 23 SächsStrG steht im pflichtgemäßen Er-
messen des Straßenbaulasürägers.
Bei der Ermessensausübung hinsichtlich der Frage, ob eine Einleitung zugelassen
werden kann, ist die Tatsache, dass eine bestehende, nicht zugelassene Einleitung
bekannt und ggf. bereits über viele Jahre geduldet wurde, zu berücksichtigen.

(2) Die Beurteilung, ob eine (bestehende oder zusätzliche) Abwassereinleitung den Wid-
mungsã¡/eck beeinträchtigt, ob also die Einleitung weiterhin erfolgen ba¡r. neu zuge-
laSsen und vertraglich gemãß $ 23 Abs. 1 SächsStrG vereinbart werden kann, hat
anhand des konkreten Einzelfalls zu erfolgeñ. Auch hierbei ist zu beachten, dass in
der Regel die Abwassereinleitungen bereits seit Jahren b¿¡t. Jahzehnten bestehen
und somit der tatsächliche Unterhaltungsaufwand seit langem bekannt und durch die
Zuständigen wahzunehmen ist Die Nachrüstung der bestehenden Einleitungen mit
einer biologischen Reinigungsstufe führt zu einer Verbesserung der bestehenden
wassenruirtschafrlichen Situation und in aller Regel zu einer Veninqerunq des bisheri-
gen U nterhaltungsaufirvandes (geringere Verschlamm ung bzw. Verkrautung).

(3) ln den Vertrag nach $ 23 SächsStrG ist der Hinweis aufzunehmen, dass die Klein-
kläranlage den wasserrechtlichen Anforderungen (Stand der Technik nach $ 57 WHG
in Verbindung mit der Abwasserverordnung) entsprechen und eine diesbezügliche
Zulassung durch die zuständige untere Wasserbehörde (s. u. Ziff.2) eingeholt wer-
den muss.

(4) Es soll eine feste Vertragsdauer (mind. 15 Jahres, höchstens 25 Jahre) vereinbart
werden.

(5) Für die Benutzung des Straßengrabens können einmalige oder laufende Benut-
zungsentgelte vereinbart werden.

(6) Die Ausführungen unter Teil C in den Richtlinien des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung fi.ir die Benutzung der Bundesfemstraßen in der Bau-
last des Bundes können zur Vertragsgestaltung entsprechend herangezogen werden

* ln dem Vertrag zwischen Straßenbaulastträger und abwasserbeseitigungspflichtiger Körperschaft ist
eine Regelung über die Rechtsnachfolge flir den Fall des Ausscheidens der Gemeindê aus dem Ab-
wasserzweckverband aufzunehmen.
5 Amortisationsdauer für KKA nach SdT, vgl. $ 63 Abs. 6 SaE 5 SächsWG
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(abrufrar unter: http/Á,ì/ww.bmvbs.de/cae/servleUcontentblob/31002/publicationFi-
le/l0565/nutzungsrichtlinien.pdf; veröffentlicht in: Verkehrsblatt 2009, S. 346).

(7) Es wird angestrebt, dafür ein Vertragsmuster zu erarbeiten.

(8) Für den Fall, dass der betreffende Kl(A-Betreíber nicht zum Abschluss dieses Vertra-
ges bereit ist, kann die weitere Einleitung untersagt werden mit der Konsequenz,
dass entweder die Zulassung der Abwasserbeseitigung im Wege der Versickerung
von der unteren Wasserbehörde beantragt und zugelassen wird oder die Sammlung
des Abwassers in einer abflusslosen Grube erfolgt.

2. Wenn der unter Ziff. 1 dargestellte Vertrag abgeschlossen wurde, muss in einem
zweiten Schritt eine Zulassung durch die untere Wasserbehörde erfolgen.

Nach Abschluss des Vertrages ist bei der zuständigen Wasserbehörde der Antrag auf Be-

freiung von der Abwasserüberlassungspflicht (des KKA-Betreibers) und der Befreiung von

der Abwasserbeseitigungspflicht der GemeindelAÃl mit Ausnahme der Verpflichtung von

der Üben¡vachung der KKA nach $ 63 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 SächsWG zu stellen. lm Rahmen
dessen pnift die untere Wasserbehörde

. den Abschluss des Vertrages nach $ 23 Abs. 1 SächsStrG,

. die Einhaltung des Standes der Technik,

. Übereinstimmung mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) - Zustimmung der
abwasserbeseitigungspfl ichtigen Körperschaft

. ggf.weitere Anforderungil, Z B. Abschluss eines Wartungsvertrages

Sind diese Anforderungen erfüllt, soll die untere Wasserbehörde die Befreiung gem. $ 63
Abs.6 SaE2 Nr. 3 SäohsWG mitfolgenden Maßgaben erteilen:

. auflösend bedingt für die Laufzeit des Vertrages nach $ 23 Abs. I

. befristet auf 15 bis max. 25 Jahre

3. Für die Förderung nach der RÍchtlinie SWW2009 gilt:

. die o. g. wasserrechtliche Befteiung gem. S 63 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 SächsWG stellt die
nach S!Mffi2009, Zitf . 6.1 erforderliche wasserrechtl iche Zustimmung dar,

. nach der Errichtung/Sanierung der KKA erfolgt die Bauabnahme durch den AZV
(sww2009, ziff .6.2\

Variante 2 (künstliches Gewässer), Anlage 4

Die wasserwirtschaftliche Unterhaltungslast liegt bei demjenigen, der das künstliche Gewäs-

ser (Straßengraben) angelegt hat bzw. dessen Rechtsnachfolger ($ 70 Abs. 1 Nr. 5

SächsWG), d. h. beidem Straßenbaulastträger.

Die Unterhaltungslast kann durch
. öffentlich-rechtlichen Vertrag a¡¡ischen Straßenbaulastträger und abwasserbeseiti-

gungspflichtiger Körperschaft mit Zustimmung der unteren Wasserbehörde (S 40 Abs.
2 WHG in Verbindung mit $ 71 Abs. 1 SächsWG) oder

. Entscheidung der unteren Wasserbehörde auf Antrag oder von Amts wegen ($ 71

Abs.2 SächsWG)
ganz oder teilweise auf die abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft übertragen werden.

Alle Einleitungen in den Straßengraben benötigen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die
zuständige untere Wasserbehörde- Auch in diesen Fällen ist die Zustimmung des Trägers

o

SächsStrG



der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungslast (Straßenbaulastträgers) erforderlich. Diese
kann von der Zahlung eines angemessenen Entgeltes abhängig gemacht werden.

Variante 3 (Umwidmung des Straßengrabens in Abwasserbeseitigungsanlage), Anlage 5

ln diesem Fall endet die Eigenschaft und Funktion als Straßenentwässerungsgraben und der
Graben geht in den Zuständigkeitsbereich und die Verfügungsberechtigung der abwasserb+
seitigungspflichtigen Körperschaft über. Es muss bezüglich des Grabens eine Entwidmung
als Straßengraben sowie eine Widmung als Abwasseranlage durch den Träger der Abwas-
serbeseitigungspflicht stattfinden. ln diesem Fall empfìehlt sich der Abschluss eines öffentli-
chen-rechtlichen Vertrageso zur Regelung der Rechtsbeziehungen. lnsbesondere sind die
Fragen der Sicherstellung der künftigen Straßenentwässerung einschließlich einer Kostenbe-
teiligung durch den Träger der Straßenbaulast für die künftige Unterhaltung durch die ab-
wasserbeseitigungspflichtige Körperschaft zu regeln.

Dresden, d"n 4.,

Ulrich Kraus
Abteilungsleiter
Sächsisches Staatsministeri um für
Umwelt und Landwirtschaft

*!2012

Anlagen:
1) Übersicht: Rechtsträgerschaft und Zuständigkeit für Bau, Erneuerung und Unterhal-

tung von Straßen und zugehörigen Straßengräben bei Bundes-, Staats-, Kreis- und
Gemeindestraßen sowie Ortsdurchfahrten

2) Übersicht über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
3) Variante 1: Straßengraben mit wassenruirtschaftlich untergeordneter Bedeutung
4) Variante 2: Künstliches Gewässer
5) Variante 3: Umwidmung des Straßenentwässerungsgräben als Teilortskanalisation

Bernd Sablotny
Abteilungsleiter
Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

u 
FN 4 gilt entsprechend



zu'. Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis- bzw. Gemeindestraßen - Zuständigkeit für Einleitgenehmigungen und
Unterhaltung
Erlass vom 1. Juni 2012

Anlage I
Übersicht über straßenrechtliche Zuständigkeiten

* Bei Bundes- und Staatsstraßen ist der Freistaat Sachsen (= seit 1. Januar 2012 Landesamt firr Straßenbau) zuständig für Quelle: SMWA

die Straßenverwaltung, was z. B. den Abschluss von Sondernutzungsvereinbarungen oder Erteilung von Genehmigungen
einschließt.
Die Landkreise (=Landratsämter) kümmern sich um die notwendigen Unterhaltungs- und lnstandsetzungsleistungen vor Ort.

Bundesstraßen
g 1Abs.2Nr.2

FStrG

Staatsstraßen
g3Abs. 1Nr. 1

SächsStrG

Kreisstraßen
$3Abs. 1Nr.2

SächsStrG

Gemeindestraßen
g3Abs. 1Nr.3

SächsStrG

Sonstige öffentliche
Straßen

g3Abs.4SächsStrG

Bund
(Auftragsvenrualtung

durch Freistaat
Sachsen)

Frelstaat Sachsen Landkrels

Gemeinde
Gemeinde oder laut

Widmung

Gemeinden immer für Gehwege und Parkplätze
g 5 Abs. 3 FStrG, $ 44 Abs. 5 SächsStrG

Gemeinden
> 80.000 Einwohner

sonst
Bund

Gemeinden
> 30.000 Einwohner

sonst
Freistaat Sachsen

Gemeinden
> 30.000 Einwohner

sonst
Landkreis

Gemeinden - wenn diese Baulastträger sind

Freistaat Sachsen - für Planung, Bau und
Erneuerung*

Landkreis
Landkreise - fiir Unterhaltung und

lnstandsetzung*



Anlage 2
Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis bzw. Gemeindestraßen - Zuständigkeit für Einleitgenehmigungen und Unterhaltung
Erlass vom 1 . Juni 2012

Übersicht über Lösungsmöglichkeiten in der Praxis

künstlichés Gewässer

wasserwirtschaftlich
untergeordnete Bedeutung

($ la Abs. 2 Satz I Nr. 2,
Satz 2 SächsWG)

keine wasserwirtschaftlich
untergeordnete Bedeutung

Variante I Variante 2



zu'. Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis bzw. Gemeindestraßen - Zuständigkeit für Einleitgenehmigungen und Unterhaltung
Erlass.vom 1. Juni2012

Straßenbaulastträger

Anlage 3

Variante 1: Untergeordnete Einleitungen von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen ¡n
Straßengräben

ZUSTANDIGKEITEN

Untere Wasserbetrörde I ..';Abwaspgrzweckçrband H

1.
privat-rechtlicher Vertrag
$ 23 Abs. 1 SächsStrG

Vertragsdauer
mindestens 15 Jahre

Entgelt

Hinweis auf erforderliche
wasserrechtliche Entscheidung

Übereinstimmung mit
Abwasserbeseitigungskonzept 3.
positive Stellungnahme
Abwasserzweckverband

Stand der Technik (mit Frist)

Zustimmung

Abnahmeprotokoll
sww2009 , ziÎr. 6.2

Abwicklung der Förderung

Überwachung KKA
befristet (15 - 25 J¿hre)

unter aufl ösender Bedingung:
Vertrag nach $ 23 Abs.1 SächsStrG

Wartungsvertrag

Wasserrechtliche Erlaubnis für
Einleitung aus Straßengraben

in Gewässer
(Ad ressat: Stra ßen baulastträger)

+



Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis bzw. Gemeindestraßen - Zuständigkeit für Einleitgenehmigungen und Unterhaltung Anlage 4
Erlass vom 1 . Juni 2012

Variante 2=

yUnteie-;Wasserbehii,rde,, _ , -,{

Straßengraben = künstliches Gewässer

l:----- -----l

- - J (Teil-) unterhaltunsslast 
Il¡

L------

kann ganz oder teilweise auf AZV
übertragen werden

durch Vertrag mit Zustimmung
Untere Wasserbehörde

oder

durch Entscheidung der Unteren
Wasserbehörde

Unterhaltungslast
$ 70 Abs. 1 Nr. 5 SächsWG

Wasserrechtliche Erlaubnis für
Einleitung in Straßengraben
(Adressat: Betreiber KKA)

Stand der Technik

Zustimmung Träger der
Unterhaltungslast

Abnahmeprotokoll
SWW/2OO9

Abwicklung der Förderung

Überwachung KKA

A.bw.aqçgrzweckve-f band



zu Straßengräben an Bundes-, Staats-, Kreis bzw. Gemeindestraßen - Zuständigkeit für Einleitgenehmigungen und Unterhaltung Anlage 5
Erlass vom 1 . Juni 2O12

Variante 3: Umwidmung Straßengraben à TOK

öffentlich-rechtlicher Vertrag über Umwidmung

Entwidmung

Regelung der Benutzung zur Straßenentwässerung, entsprechend $ 23 Abs. 5 SächsWG

Kostenbeteiligung

Widmung als öffentliche
Abwasseranlage

Wasserrechtliche Einleiterlaubnis
(Adressat: AZV)

Gestattung der KKA-Einleitungen für Einleitung aus TOK in Gewässer

Abwicklung der Förderung
(einschl. Abnahmeprotokoll )

Überwachung KKA


